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Tochter der HypoVereinsbank, ver
bracht hatte.
Die Staatsanwaltschaft Nürnberg
Fürth lehnte es jedoch mehrmals ab,
insoweit Ermittlungen aufzunehmen.
Es folgte eine Strafanzeige seiner Ex,
wonach Mollath Waffen in seinem
Haus gelagert habe. Ein Großaufge
bot der Polizei durchsuchte Mollaths
Haus, fand jedoch keine Waffen. Die
Dame drohte sogar: Wenn Mollath
nicht mit den SchwarzgeldBeschuldi
gungen aufhöre, werde sie ihn auf
seinen Geisteszustand überprüfen las
sen [s. Eidesstattliche Versicherung
Edward Braun]. Und mit Urteil vom
8. August 2006 erklärte das Landge
richt NürnbergFürth die Angaben
Mollaths (hinsichtlich der Geldver
schiebungen!) als Wahnvorstellungen
ab und ordnete seine Unterbringung
in einem psychiatrischen Kranken
haus an, weil er "gemeingefährlich"
sei, wie "verschiedene Straftaten be
weisen würden". Dabei stützte sich
das Gericht auf ein psychiatrisches
Gutachten des Leiters des Bezirks
krankenhauses Bayreuth.
Dieses Gutachten wurde nach Akten
lage erstellt, denn Mollath verweiger
te eine Untersuchung. Der ursprüng
lich mit dem Gutachten beauftrage
Psychiater lehnte wegen Befangenheit
den Auftrag ab, denn er sei Nachbar
eines in der Schwarzgeldgeschichte
von Mollath Beschuldigten. Ein weite
rer Psychiater, zu einem Vortrag in
das Bezirkskrankenhaus Bayreuth an
gereist, nutzte die Gelegenheit und
erstellte nach der Verurteilung ein
Gutachten über Mollath. Er kam er
staunlicherweise zum gleichen Ergeb
nis, wie auch der Leiter der Bezirks
klinik.

Bittschreiben, Strafan-
zeigen, Sprechverbot

Vergeblich wandte sich Mollath vor
dem August 2006 mit Bittschreiben
und weiteren Strafanzeigen an Politi
ker, den Generalsstaatsanwalt und
den Leiter der Staatsanwaltschaft.
Aber mit Bescheid vom 1. März 2005
lehnte das bayerische Justizministeri
um ab, die Staatsanwaltschaft anzu
weisen, der Strafanzeige von Mollath
nachzugehen. Eine spätere Landtags
eingabe blieb wegen der Stellungnah
me des Justizministeriums erfolglos.
Seltsam war in der Hauptverhand
lung, dass nicht geprüft wurde, ob die
Beschuldigungen des Gustl Mollaths
wegen der Schwarzgeldverschiebun
gen zutreffend sind; und obwohl sie
ganz besonders von ihrem ExMann
in der Strafanzeige belastet wurde,

wurde darauf verzichtet sie hierzu zu
verhören. Gustl Mollath schreibt 2006
in einem Brief: "Der Vorsitzende Rich
ter Brixner des Landgerichts Nürn
bergFürth hat getobt, sobald ich auf
die Schwarzgeldverschiebungen der
HypoVereinsbank zu sprechen kom
men wollte… – Er verbot mir das
Wort und wenn ich nicht still wäre,
würde er mich des Saales verweisen".
Diese Aussage wurde auch von einem
am Verfahren beteiligten Schöffen be
stätigt.
Zwischenzeitlich gab es psychiatri
sche Gutachten [von Dr. Simmerl, Dr.
Weinberger und Prof. Dieckhöfer], die
Gustl Mollath bescheinigen, er sei
"völlig normal". Psychiater des Kran
kenhauses, in dem Mollath seit nun
mehr über 6 Jahren untergebracht ist,
sagen hingegen, Mollath könne nicht
entlassen werden. Er verweigere sich
jeder Behandlung.
Bei einem Maßregelvollzug – also der
Unterbringung in der stationären
Psychiatrie – muss jährlich vom örtli
chen Gericht geprüft werden, ob die
Voraussetzungen für die Unterbrin
gung noch vorliegen.
Die HypoVereinsbank allerdings wur
de im Gegensatz zur Staatsanwalt
schaft tätig. Sie hat die ExEhefrau
von Mollath und andere Mitarbeiter
auf Grund der zitierten Strafanzeige
längst entlassen.

Blonde Behauptungen

Nach einer Sendung von Report
Mainz im Dezember letzten Jahres
und der darauf folgenden Berichter
stattung in PrintMedien und im Hör
funk, kam neuer Schwung in die Sa
che. Auch der Bayerische Landtag be
fasste sich mit dem Fall Mollath. In
der Sitzung des Rechtsausschusses
hätte geklärt werden sollen, warum
die Staatsanwaltschaft seinerzeit kei
ne Ermittlungen wegen der angezeig
ten Geldverschiebungen aufgenom
men habe. Justizministerin Dr. Beate
Merk (CSU) sagte, es sei alles in Ord
nung und "in einem Rechtsstaat wird
keiner willkürlich untergebracht."
Nicht Anzeigen von Schwarzgeldver
schiebungen, sondern "massive Ge
walt(anwendungen) gegen seine
Frau" und Gefährdung "unbeteiligter
Dritter" hätten, weil seiner Wahn
krankheit entsprungen … zur Unter
bringung Mollaths im Maßregelvoll
zug geführt.
Der Vorsitzende des Ausschusses –
Franz Schindler (SPD), Mitglied der
Richterwahlkommission und in der
Fraktion verfassungs und rechtspoli
tischer Sprecher – glaubte den Be

teuerungen der Justizministerin Dr.
Beate Merk (CSU) zur Sache und
stimmte gegen seine eigene Fraktion.
Dass der Gutachter und dann die Jus
tiz primär Mollaths Reaktionen auf
die Geldverschiebungen seiner Frau
als Indiz seiner Krankheit werteten,
verwischte die Justizministerin. Ver
schwiegen wurde von dieser Ministe
rin, dass zwei Gutachter (einer bereits
2007 – einer im Jahr 2011) das
wahnhafte Geprägt sein von Mollaths
Übergriffen, vor allem aber seine
fortdauernde Allgemeingefährlichkeit
entschieden verneinten. Die beiden
psychiatrische Gutachter bescheini
gen, Gustl Mollath sei "völlig normal".
Das Urteil des Landgerichts selbst
kann von Landtagen weder korrigiert
noch geprüft werden. Das ist auch gut
so, denn die Gerichte sollen unab
hängig sein.
Aber nun plötzlich ermittelt die Steu
erfahndung gegen einige von Mollath
in der damaligen Strafanzeige ge
nannten Personen. Für die Steuer
fahndung sind die Hinweise von Mol
lath offensichtlich konkret genug.
Im bayerischen Landtag wurde die
Justizministerin nunmehr von einer
Initiative – bestehend aus den Abge
ordneten Inge Aures (SPD), Christine
Stahl (Grüne) und Florian Streibl
(Freie Wähler) heftig angegriffen.
Vorwurf: Sie habe im Fall Mollath
dem Landtag nicht die Wahrheit ge
sagt.
Und laut Nürnberger Nachrichten
vom 31.10.2012 wird der Justizmi
nisterin Dr. Beate Merk (CSU) vorge
worfen, sie habe noch im Frühjahr
von einem "Sammelsurium ohne Be
weiswert gesprochen", das Mollath
vorgelegt habe, die konkreten Hin
weise in diesen Unterlagen habe sie
in ihrer Aufzählung "offensichtlich
geflissentlich unter den Tisch fallen
lassen". Die Abgeordneten der drei
Fraktionen forderten Ministerin Merk
auf, "schleunigst für eine wahrheits
gemäße Aufklärung im Fall Mollath
zu sorgen". "An so viel Unfähigkeit
möchte man hier kaum glauben", so
die drei Abgeordneten. "Ministerin
Merk hat nichts besseres zu tun, als
die Vorwürfe als "durchsichtige par
teipolitische Motive" gegen sie abzu
tun".
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